
Windkraft für Traismauer



Wer ist die W.E.B ?



W.E.B im Überblick

Bürostandorte   

AUT: Pfaffenschlag, Graz, Wien

USA: Boston

SVK: Bratislava

CZE: Brno

CAN: Halifax

DEU: Hamburg, Lübben

ITA: La Spezia

FRA: Paris, Dijon

Nachhaltiges Investment

Über 9.000 Investoren

davon mehr als 6.800 Aktionäre

744 MW

installierte Leistung

8Länder
Sauberer Strom für mehr als

1.000.000
Menschen

>290 
Mitarbeiter:innen

283
Windkraftwerke

53
Photovoltaik-Kraftwerke



Tätigkeitsfelder der W.E.B

Projektentwicklung
Wind und PV 

Kraftwerksbetrieb
Wind und PV

Wind, PV, Wasser

Stromvermarktung
(Privat, Betriebe



Windkraft für Traismauer:
Rechtlicher Rahmen



100 % 
erneuerbare 

Stromversorgung 
bis 2030 

Klimaneutralität 
bis 2040



Beschluss NÖ Landtag
23.10.2025





Windkraftanlagen liefern 
in der kalten Jahreszeit 

bis zu zwei Drittel ihrer 
Jahresproduktion und 

kompensieren damit die 
geringere Produktion 

von Wasser- und 
Sonnenenergie



Sektorales
Raumordnungsprogramm
über Windkraftnutzung in 
NÖ (08/2024)

• Wind-Standortzone MO 05

• Gemeindegebiet Traismauer

• Fläche 271 ha

• >1.200m Abstand zu Wohnbauland in 
Traismauer



Windpark Traismauer 
(Stand 01/2026)



1. Basis: Windmessung (Messmast 2013/2014) 

2. Grundstücksakquise (Wiederaufnahme 2024)

3. Naturschutzfachliche Erhebungen (seit 2024)

4. Schallmessungen in den umliegenden Ortschaften

5. Netzanschlusskonzept in Erarbeitung (UW Stratzdorf / Pottenbrunn)

6. Vorabklärung Luftfahrt (Bundesheer / FP Langenlebarn)

Stand der Vorarbeiten 

 Detailplanung unter Berücksichtigung der forstlichen

  Situation und der Grundstücksverfügbarkeit 



Eine moderne 
Windkraftanlage …

 hat eine Leistung von > 7 MW

 ist über 250m hoch (Turm > 160m)

 bei einem Rotor-DM von > 160m



 8 Windräder  

  ca. 57MW / 150 GWh/a

 UVP-Pflicht (> 30 MW)

 Grundstücke der Standorte   

vertraglich gesichert

 Waldfriedhof inkl. Zufahrt  

berücksichtigt

 > 1.200m zu Wohnbauland

Parklayout



 4 WEA in „Kernzone“: 

keine Zustimmung zur 

Widmung erforderlich (> 

2.000m zu Wohnbauland in 

Nachbargem.)

 4 WEA mit Zustimmung 

von Herzogenburg (< 

2.000m zu Wohnbauland in 

Hzbg.)

 keine Zustimmung von  

Sitzenberg-Reidling 

erforderlich 

Flächenwidmung



Abstände

zum umliegenden 

Wohnbauland

gemessen von der 

nächstgelegenen  

Windkraftanlage



 Ziel: Groß/Schwertransporte 

durch Ortschaften vermeiden!

 aus südlicher Richtung

 bis zum WP Herzogenburg: 

gleiche Trasse (Synergie!)

 danach: Nutzung bestehender 

Waldwege und Schneisen

 Stift Herzogenburg: ok!

Zufahrt Bauphase



 Dauerhafte Rodungen 

Kranstellfläche kleiner 

als 1000m²

Technischer Fortschritt 

durch neuartige Kräne

Wege intern



 Anschlusspunkt wird durch 

den Netzbetreiber vorgegeben!

Variante 1: UW Stratzdorf

Variante 2: UW Pottenbrunn ca. 

14km Entfernung

 Erdkabel !

NetzanschlussVariante 1 - Nord

Variante 2 - Süd



 Veränderungen in den Wohngebieten 

müssen auf ein Minimum reduziert 

sein.

Schall



 Naherholungsgebiet ist 

weiterhin nutzbar.

 Bestehende Wanderwege 

werden berücksichtigt.

 aber: kleinräumig 

Verlegung notwendig 

(Eisabfall im Winter).

Naherholung



 Strenge Regeln für den Schattenwurf 

auf ein Wohnobjekt.

 Derartige Situationen treten höchstens 

im Winterhalbjahr bei tiefem 

Sonnenstand auf.

 Gezielte Abschaltungen der Anlagen 

sind möglich.

Schattenwurf



Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung

Umsetzung in Österreich ab März 2026

Die Signalleuchten an Windrädern 

blinken künftig in der Nacht nur noch, 

wenn sich ein Flugobjekt nähert (z.B. 

Notarzt-Hubschrauber)

Die meiste Zeit sind die Windräder 

zukünftig „dunkel“!

Bestehende Windräder werden Zug um 

Zug umgerüstet

Koordinierung / Abwicklung über die AC 

(Austro Control)

https://www.noe.gv.at/noe/Aus_fuer_rotes_Dauerblinken_von_Windraedern_wird_jetzt_um.html
https://www.noe.gv.at/noe/Aus_fuer_rotes_Dauerblinken_von_Windraedern_wird_jetzt_um.html
https://www.noe.gv.at/noe/Aus_fuer_rotes_Dauerblinken_von_Windraedern_wird_jetzt_um.html
https://www.noe.gv.at/noe/Aus_fuer_rotes_Dauerblinken_von_Windraedern_wird_jetzt_um.html


Visualisierungen



 Standorte tlw. auf

 landwirtschaftlichen Flächen

 Sichtpunkte der folgenden 

 Fotomontagen

Visualisierungen – 
Überblick der Standorte



Traisenarena

Matzen: FilzbergwegEntfernung ca. 2,6km



Hofer Parkplatz

Matzen: FilzbergwegEntfernung ca. 3,2km



Stollhofen

Matzen: FilzbergwegStollhofen (ca. 3,0 km)



Gemeinlebarn

Matzen: FilzbergwegEntfernung ca. 3,7km



Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg

Matzen: FilzbergwegEntfernung ca. 2,9km



Waldfriedhof

Matzen: FilzbergwegEntfernung ca. 0,5km



Windkraft für Traismauer:
Grundsatzbeschluss



Grundsatzbeschluss der Stadtgemeinde vom 12.01.2026: 



 
1. Beteiligung der Bevölkerung: 

Offener Informationsprozess von Beginn weg (Projektausstellung)

Projektpräsentation in Form von Ausstellungen und auf einer Projekt-Webseite

Partizipation durch Klima- und Energiemodellregion



 
2. Vorteile für die Menschen vor Ort: 

Beteiligungsmöglichkeit in Form von Investment (Aktien oder Anleihen)

Leistbare Stromangebote ab Inbetriebnahme

Stromlieferungen an Energiegemeinschaften



 
3. Klarer Behördenprozess: 

W.E.B ist Antragsteller, nicht Behörde. 

Aber … 

… alle relevanten Unterlagen werden öffentlich einsehbar sein und aufgelegt.

… offensive Informationspolitik zu den genehmigungsrechtlichen Schritten – 
Widmung, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).



 
4. Schutz der Siedlungsgebiete: 

Keine Großtransporte in der Bauphase durch Wohn/Siedlungsgebiete geplant.



 
5. Verantwortungsvoller Umgang mit Waldflächen: 

Wird in der UVP geregelt!

Rodungen werden auf das notwendige Ausmaß beschränkt.

Wo möglich: Nutzung/Ausbau bestehender Wege 

Ausgleich von Rodungsflächen durch Wiederaufforstung (siehe nächste Folie) 
gemäß UVP-Vorgabe.

Berücksichtigung Waldfriedhof und Wanderwege



 
6. Ausgleich für Rodungen: 

UVP-Behörde legt das Ausmaß für die Ersatzaufforstungen fest.

Üblich: 1:2 bis 1:3 (abhängig von der Wertigkeit der Rodungsflächen)

Die benötigten Flächen werden von der W.E.B langfristig vertraglich gesichert. 



 
7. Rücksicht auf Wild und Jagd: 

Beeinträchtigungen in der Bauphase sind nicht vermeidbar.

Während der Bauphase Wild das Wild das Projektgebiet meiden, in dieser Zeit wird 
die Jägerschaft entschädigt.

Danach erfolgt ein Gewöhnungseffekt und das Wild kehrt zurück. 

Im Vorfeld: Abstimmungen mit Jägern geplant, um Beeinflussung durch die 
Windenergieanlagen möglichst gering zu halten.



 
8. Mehrwert für Erholung und Tourismus: 

W.E.B kann keinen Mehrwert für Erholung/Tourismus garantieren!

Aber: Rücksichtnahme auf Wanderwege und Waldnutzung bei der Positionierung 
der Windräder.

W.E.B wird Maßnahmen zur Attraktivierung finanziell unterstützen.



 
9. Sicherheit und Feuerwehr: 

Ausarbeitung eines Alarmplans mit der zuständigen Feuerwehr.

Regelmäßige Schulungen und Übungen für die Feuerwehr, finanziert und 
durchgeführt von der W.E.B.

Ggf. Errichtung von Löschwasserreserven im Projektgebiet, sollte dies eine Auflage 
des Bescheids sein. 



 
10. Nutzen für die Gemeinde: 

Regelung der Kooperation zwischen Stadtgemeinde Traismauer und W.E.B in einem 
Partnerschaftsvertrag.

Jährliches Nutzungsentgelt, zur freien Verfügung für die Standortgemeinde (tw. 
Anrainergemeinde)



Grundlage für wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinde 
bzw. Gemeindebürger am Projekt

„keine Leistung ohne Gegenleistung“

Regelung der “operativen Ebene”

Partnerschaftsvertrag Gemeinde Traismauer – W.E.B



Jährliches Nutzungsentgelt: 

50.000 EUR / WEA je Windrad ab Inb* (8 Windräder)

Stromlieferung von einer WEA an eine EEG / BEG 
Traismauer zu fixen Konditionen während der gesamten 

Laufzeit der Windräder

Bürgerbeteiligung (zB Nachrangdarlehen)

Wirtschaftliches Angebot der W.E.B

* anteilige Beteiligung der Nachbargemeinden wenn Abstand < 2.000m  



1.200m – 1.600m: 

50% des 
Nennbetrages

1.600m – 2.000m: 
25% des 

Nennbetrages

8 Windräder: 
Aufteilung Nutzungsentgelt - Vorschlag W.E.B

Überblick - mögliche Aufteilung Gemeinden

Anlage Traismauer Standortbeitrag Traismauer Herzogenburg p.a./Anl.

WEA 1 € 5 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 50 000,00

WEA 2 € 5 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 50 000,00

WEA 3 € 5 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 50 000,00

WEA 4 € 5 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 50 000,00

WEA 5 € 5 000,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 50 000,00

WEA 6 € 5 000,00 € 33 750,00 € 11 250,00 € 50 000,00

WEA 7 € 5 000,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 50 000,00

WEA 8 € 5 000,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 50 000,00

€ 40 000,00 € 281 250,00 € 78 750,00

Gesamt je Gemeinde € 321 250,00 € 78 750,00



8 Windräder

320.000 / Jahr

Zusammenfassung Nutzungsentgelt

 50 TEUR / Windrad gesamt

 anteilige Aufteilung Herzogenburg

 ab Inbetriebnahme bis zum 

vollständigen Abbau

 Wertsicherung nach VPI



… die nächsten Schritte

1. Bürgerinformation (Projektausstellung)

2. Partnerschaftsvertrag (Traismauer, Herzogenburg)

3. Flächenwidmung 

4. UVP Unterlagen ausarbeiten

5. UVP Einreichung (Plan: bis 



49

Zeitplan – „Best Case“ Szenario 

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

UVP-Planung

UVP-Einreichung

2027

Baubeginn 

2028 2029

UVP-Genehmigung*

203020262025

*Annahme ohne Bundesverwaltungsgerichts-Verfahren & ev. polit. Verzögerungen

Bürgerinformation 

Naturschutz-Erhebung für SUP/Genehmigung

Umwidmung und SUP

Grundstückssicherung

Gemeindepartnerschaft 



WEB Windenergie AG

Zentrale: Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag | Austria 
FN: 184649v | LG Krems an der Donau 


	Foliennummer 1
	Wer ist die W.E.B ?
	W.E.B im Überblick
	Tätigkeitsfelder der W.E.B
	Windkraft für Traismauer:�Rechtlicher Rahmen
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Windkraftanlagen liefern in der kalten Jahreszeit bis zu zwei Drittel ihrer Jahresproduktion und kompensieren damit die geringere Produktion von Wasser- und Sonnenenergie
	Foliennummer 10
	Windpark Traismauer (Stand 01/2026)
	Foliennummer 12
	Eine moderne Windkraftanlage …����
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung
	Visualisierungen
	Foliennummer 25
	Traisenarena
	Hofer Parkplatz
	Stollhofen
	Gemeinlebarn
	Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg
	Waldfriedhof
	Windkraft für Traismauer:�Grundsatzbeschluss
	�Grundsatzbeschluss der Stadtgemeinde vom 12.01.2026: �
	� �1. Beteiligung der Bevölkerung: �
	� �2. Vorteile für die Menschen vor Ort: �
	� �3. Klarer Behördenprozess: �
	� �4. Schutz der Siedlungsgebiete: �
	� �5. Verantwortungsvoller Umgang mit Waldflächen: �
	� �6. Ausgleich für Rodungen: �
	� �7. Rücksicht auf Wild und Jagd: �
	� �8. Mehrwert für Erholung und Tourismus: �
	� �9. Sicherheit und Feuerwehr: �
	� �10. Nutzen für die Gemeinde: �
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Foliennummer 46
	Foliennummer 47
	… die nächsten Schritte
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50

